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Mitteilung des Senats vom 30. April 2013

Information gemäß Artikel 79 der Landesverfassung über wesentliche Angelegen-
heiten im Beratungsverfahren des Bundesrates

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat in seiner Sitzung am 30. April 2013
beschlossen, dem Antrag der Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und Schleswig-Holstein

Entschließung des Bundesrates „Maßnahmen für mehr Steuergerechtigkeit und
gegen Steuerbetrug“

beizutreten.

Der Senat bittet um Kenntnisnahme.





Entschließung des Bundesrates "Maßnahmen für mehr Steuerge-
rechtigkeit und gegen Steuerbetrug"

Der Bundesrat möge beschließen:

1. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass Steuergerechtigkeit und eine faire Finanzie-

rung des Gemeinwesens die Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Staatswe-

sen und einen handlungsfähigen Staat darstellen. Die notwendigen Einnahmen für

staatliche Investitionen in zukunftsträchtige Bereiche wie Bildung und Infrastruktur

lassen sich nur erzielen, wenn sich der ehrliche Steuerzahler nicht als der "Dumme"

vorkommt. Der Bundesrat sieht hier dringenden Handlungsbedarf. So entgehen dem

Staat nach seriösen Schätzungen durch Steuerhinterziehung jedes Jahr Einnahmen

in Milliardenhöhe.

2. Die Finanzkrise hat das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat

und die Banken erheblich geschwächt. Dieses Vertrauen muss wieder zurück ge-

wonnen werden. Deshalb fordert der Bundesrat, dass in das Kreditwesengesetz ex-

plizite Regelungen aufgenommen werden, die ein Vorgehen gegen Banken im Falle

der systematisch betriebenen Beihilfe zur Steuerhinterziehung oder der Verweige-

rung der Kooperation mit Steuerbehörden ermöglichen. Es soll ein gestuftes System

von Sanktionsmöglichkeiten geschaffen werden, welches im äußersten Fall den Ent-

zug der Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften vorsehen soll.

3. Der Bundesrat hält es gerade auch im Hinblick auf die jüngsten Enthüllungen zu den

„Offshore Leaks“ für dringend geboten, den zwischenstaatlichen Informationsaus-

tausch national und international effektiver zu gestalten, um Steueroasen weltweit

trocken zu legen. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, sich dafür einzu-

setzen, dass der Anwendungsbereich der EU-Zinsrichtlinie zügig auf alle Kapitalein-

künfte und alle natürlichen und juristischen Personen ausgedehnt wird. Damit Steu-

erhinterzieher jederzeit mit der Gefahr rechnen müssen, überführt zu werden, hält es

der Bundesrat darüber hinaus für unabdingbar, den automatischen Auskunftsaus-

tausch im Bereich der Finanzanlagen zumindest in Europa, besser weltweit zum

Standard zu machen. Anonyme Briefkastenfirmen und Stiftungen müssen auf den
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